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Hans-Jörg Gilomen

Bemerkungen zu einem Paradigmenwechsel in
der Erforschung der vormodernen Armenfürsorge

Im Spätmittelalter ist ein Wandel in der Wahrnehmung der Randständigen, der

Armut und des Bettels unverkennbar. Sozioökonomische Entwicklungen einerseits,

aber auch innerkirchlicher Streit um Bettelorden und Beginen veränderten

den theologischen Diskurs über Arbeit, arbeitslose Existenz und Armut.1 Angesichts

der als krisenhaft empfundenen ökonomischen Probleme übertrugen breitere
Kreise diesen zunächst klerikalen Diskurs und die damit verbundene Deutung der

Realität in den politischen Alltag. Dieser Vorgang ist insbesondere für Frankreich,2

Italien3 und das Reich4 schon in einigen Aspekten erforscht worden.

Dabei wurde auch die Frage aufgeworfen, in welchem Verhältnis diese neue

Wahrnehmung zu quantitativen und qualitativen Veränderungen der Bedürftigkeit
selbst steht.5 Jede Wahrnehmung wird ja durch die Vorstellungen, Deutungsschemata

und Stereotypen der in einer bestimmten Zeit herrschenden und
möglichen Diskurse vorgeprägt. Diese können bewusst oder auch in Mentalitäten
«verinnerlicht» sein.6 Die neuere Kritik der Historie am so genannten «linguistic
turn»,7 mit dem insbesondere die deutsche Geschichtswissenschaft angesichts der

davon befürchteten Aufweichung des Faktischen schon immer ihre liebe Mühe
hatte,8 verengt den Diskursbegriff und stellt ihm dann eine «lebensweltliche

Erfahrung» entgegen, die eben mehr sei als ein blosser Diskurs.9 Dabei wird von
nachdenklicheren Kritikern indessen durchaus eingeräumt, dass diese Erfahrung
nicht «authentisch» sei, nicht unmittelbar, sondern geprägt durch präexistente
«diskursive Formationen» (Michel Foucault).10

Wenn es denn zentrale Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist, das Handeln der

Menschen in der Vergangenheit zu verstehen, dann gibt es wohl trotz Kritik kein
Zurück hinter die linguistische Wende, die aber nicht eng auf Texte und

Intertextualität zu reduzieren ist, sondern mit einem weit gefassten Diskursbegriff
verbunden werden muss. Die Menschen handeln nicht aufgrund des unmittelbaren
Erlebens nackter Fakten, sondern aufgrund ihrer wahrnehmenden Verarbeitung
des Erlebens im Rahmen der zeitgenössisch verfügbaren unterschiedlichen Dis-
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kurse.11 Deshalb ist auch die Frage wichtig, wer zwischen zulässigen und
tabuisierten Diskursen entscheiden kann. Erst aufgrund der Kenntnis der innerhalb
diskursiver Grenzen eingeschränkten Wahrnehmungsmöglichkeiten lassen sich
dann auch die Handlungsoptionen in einer bestimmten Zeit erkennen, interpretieren

und allenfalls bewerten.12 Auch nach der «kulturwissenschaftlichen Wende»

ist daran als einer grundlegenden theoretischen und methodischen Errungenschaft
festzuhalten.13 Das bedeutet übrigens keineswegs, dass der Historiker damit zum
blossen Apologeten des faktisch Geschehenen würde. Die voreilige ideologiekritische

Dekonstruktion von Diskursen hingegen geht wie das bescheidener
daherkommende «Hinterfragen» davon aus, es eh schon immer besser zu wissen als die

Beteiligten, was ja einer wertenden Einordnung des Hinterfragten erst den

unzulässig abgekürzten Weg öffnet,14 zugleich aber das Verstehen des Handelns

der Beteiligten, die es eben nicht so gut wussten, die vor allem den Ausgang des

Ganzen nicht kannten, gerade erschwert, wenn nicht verunmöglicht.
In der neueren Literatur sind vor allem jene älteren Deutungen fragwürdig
geworden, welche den Wandel der Armenfürsorge und Armenpolitik als Teil
umfassenderer historischer Prozesse zu fassen versuchten. Insbesondere sind

Erklärungen im Rahmen der Modernisierungstheorie oder des Zivilisationsprozesses

unter starken Beschuss gekommen.15 Das geschichtsteleologische
Modernisierungsparadigma ist mit dem Schwinden des Vertrauens auf einen

Fortschritt und selbst auf die Möglichkeit, einen solchen überhaupt zu definieren,
schon lange in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften allgemein unter
Druck geraten.16 Die Deutung der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen

Armenfürsorge unter dem mit der Modernisierungsthese verbundenen Paradigma
der Sozialregulierung beziehungsweise der Sozialdisziplinierung hat dabei
besonders viele und heftige Kritiker gefunden.17 Die Ambivalenz normativer und
faktischer Komponenten des Begriffs, mangelnde Präzision der zeitlichen Struktur

des Prozesses, ungeklärtes Verhältnis von Teilprozessen zum Vergesell-
schaftungsprozess insgesamt, Tendenz zur Verdinglichung von «Disziplinierung»,
tendenzielle Staatsüberschätzung und einseitige Deutung des historischen Disziplinbegriffs

wurden bemängelt.18 Auch wenn der Wille der Obrigkeit zur
Sozialdisziplinierung unbestritten bleibt, wird ihr Scheitern aufgrund von Vollzugsdefiziten
bemängelt.19

Besonders die in dem Begriff angelegte Betonung einer erzieherisch und disziplinierend

von oben nach unten erfolgenden Einwirkung, von der Obrigkeit auf die

Untertanen also, findet den Widerspruch einer emanzipatorischen Geschichtsschreibung,

die HandlungsSpielräume und Gestaltungskraft der kleinen Leute
herausstellen will. Es ist denn auch bezeichnend, dass auch der Verlust einer

nostalgisch verklärten eigenständigen Volkskultur einem mit Gewalt durchgesetzten

elitären Fortschritt angelastet worden ist.20
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Der Begriff der Disziplinierung beinhaltet gewiss ein Einwirken, das ein

Machtbeziehungsweise Autoritätsgefälle voraussetzt. Indessen entstehen gemäss Michel
Foucault Machtbeziehungen bei jedem Begegnen von Menschen: «Die
Möglichkeitsbedingung der Macht oder zumindest der Gesichtspunkt, der ihr Wirken bis in
die <periphersten> Verzweigungen erkennbar macht und in ihren Mechanismen
einen Erkenntnisraster für das gesellschaftliche Feld liefert, liegt nicht in der

ursprünglichen Existenz eines Mittelpunktes, nicht in einer Sonne der Souveränität,

von der abgeleitete oder niedere Formen ausstrahlen; sondern in dem bebenden

Sockel der Kraftverhältnisse, die durch ihre Ungleichheit unablässig Machtzustände

erzeugen, die immer lokal und instabil sind. Allgegenwart der Macht: nicht
weil sie das Privileg hat, unter ihrer unerschütterlichen Einheit alles zu versammeln,

sondern weil sie sich in jedem Augenblick und an jedem Punkt - oder

vielmehr in jeder Beziehung zwischen Punkt und Punkt - erzeugt [...]. [...] die

Macht [... ] ist nicht eine Mächtigkeit einiger Mächtiger.»21

Nimmt man diese Ubiquität von Machtbeziehungen bei allen menschlichen
Interaktionen ernst, so steht bei der sozialen Disziplinierung nicht eine Obrigkeit
mit ihren Organen den Untertanen gegenüber, sondern es ist das Mittun
Gleichgestellter in Gruppen ganz selbstverständlich zu berücksichtigen. Disziplinieren
können zum Beispiel auch die Zünfte ihre Genossen, weil sie als Korporation
Macht über den einzelnen Genossen ausüben beziehungsweise weil der Zunftvorstand

diese im Namen der Korporation ausübt.22 Disziplinieren können auch die

Nachbarn und die Verwandten, und sie taten es mit oder ohne Auftrag der

Obrigkeit, mit und ohne Rekurs auf deren Regelungen und Institutionen.23 Sie

halfen dabei mit, obrigkeitliche Normen durchzusetzen, und sie setzten auch

informelle eigene Normen, die zu den obrigkeitlichen kontrastieren konnten,
durch.

Besonders bei der Erforschung der Repression von Delinquenz und abweichendem

Verhalten hat die Zurücknahme der obrigkeitlichen Komponente zur Bevorzugung
des Begriffs der Sozialkontrolle geführt,24 worunter «Massnahmen, die darauf

abzielen, abweichendes Verhalten eines Mitgliedes einer Gesellschaft zu verhindern

oder einzuschränken»,25 bis hin zum «Versuch des sozialen Ausschlusses

durch Beleidigungen oder durch den Klatsch der Nachbarn»26 zu verstehen seien.

Das Unbehagen an der obrigkeitlichen Konnotation des Sozialdisziplinierungs-
paradigmas, das angeblich «gesellschaftliche Entwicklung nur als von oben

gesteuerten Integrations- und Repressionsprozess zu konzipieren vermag», ist auch

der Grund für den Vorschlag eines Perspektivenwechsels der Forschung: Selbsthilfe

als lebensweltliche Strategie und philanthropischer Charakter eines grossen
Teils der Armenfürsorge seien in den Mittelpunkt zu stellen, denn Selbsthilfe habe

real im Vordergrund gestanden: die Lösung der Armutsproblematik vor allem in
Familien und Haushalten. Danach sei private Wohltätigkeit gekommen, erst zuletzt
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dann Gemeindefürsorge für Bedürftige. Die Subsidiarität der obrigkeitlichen
Armenfürsorge sei kennzeichnend für die vormoderne Zeit gewesen.27

Es kann nicht bezweifelt werden, dass mit diesem Postulat zu Recht ein Forschungsdefizit

bezeichnet wird. Schon aufgrund der Quellenlage ist es insbesondere für
frühere Epochen sehr viel einfacher, über obrigkeitliche und kirchliche Massnahmen

und Institutionen der Fürsorge zu arbeiten. Private Wohltätigkeit ist oft durch
Kirche oder Obrigkeit vermittelt, etwa in der Form von Stiftungen an deren

Institutionen, und damit allerdings gleichfalls in deren disziplinierende Didaxe

eingebunden. Die sozialkaritative Tätigkeit von Zünften und Bruderschaften ist
schon in der älteren Literatur durchaus thematisiert worden; gerade bezüglich der

Gesellenbruderschaften, wo sie angesichts fehlender familiärer Netze von besonderer

Wichtigkeit gewesen wäre, allerdings mit eher ernüchternden Ergebnissen28
Noch enttäuschender ist die äusserst seltene Begünstigung der Dienstboten in den

Testamenten oder Legaten ihrer Arbeitgeber.29 Selbst über den Tod hinaus ist in
den Jahrzeitstiftungen wenig oder keine Fürsorge der Haushaltvorstände für
Mägde und Knechte fassbar.30 Hingegen nahmen private Stiftungen zugunsten

von unspezifizierten Armen seit dem Spätmittelalter zu.31 Gerade die Idee, dass in
Stiftungen für das Seelenheil eher Arme bedacht werden sollten als religiöse
Zwecke, wurde damals von den Obrigkeiten gefördert32 und selbst von hohen

Klerikern unterstützt.33 Die Selbsthilfe hat in den Quellen aus früheren Zeiten nur
sehr wenig Spuren hinterlassen; erst seit dem 17. Jahrhundert wird die Quellenlage
etwas günstiger. Eine Verzerrung aufgrund dieser einseitigen Überlieferungschancen
ist gar nicht zu bezweifeln. Sie findet sich übrigens auch in der völligen
Überschätzung der Caritasleistungen der Kirche gegenüber denjenigen des Adels
und der Laien überhaupt für das gesamte Mittelalter.34

Unsere Tagung thematisierte nicht die Armut, sondern die Armenfürsorge, ihre
Institutionen und Motivationen. Das Verhalten und die Strategien der Armen und

Bedürftigen selbst und die Nachfrage nach Unterstützungsleistungen wurden
deshalb nur am Rande berührt. Gewiss hatten Bedürftige auch Möglichkeiten, die

Formen und den praktischen Vollzug der Fürsorge im Einzelnen zu beeinflussen.

Die These, die Betroffenen hätten obrigkeitliche Armenfürsorge nach ihren
Kalkülen geschickt zu nutzen gewusst, könnte allerdings auch Sozialromantik
befördern. Wenn der langfristige Wandel seit dem Spätmittelalter eher in der

Logik der Entwicklung zur Obrigkeit über Untertanen und der Ausbildung
frühmoderner Staatlichkeit lag,35 dann erscheint das in einzelnen Aspekten freilich
in der angegebenen Richtung der Sozialkontrolle zu revidierende Disziplinierungs-
paradigma wohl weiter von heuristischem Wert.
Auch die Krisenthese, nach der eine weit verbreitete Verunsicherung aufgrund
krisenhafter Entwicklungen in vielen Bereichen im Spätmittelalter zu zunehmender

Kontrolle und Repression gegenüber allen Randständigen geführt habe,
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rechnet mit Disziplinierung, wenngleich aber eben gerade nicht nur von oben,
sondern aufgrund eines von der breiten Bevölkerung getragenen Anliegens.
Frantisek Graus hat diese These besonders umfassend formuliert: Die aus der

Erschütterung zuvor sicherer Werte geborene Furcht vor überall lauernden

Gefahren bildete danach den Nährboden für die sich steigernden Abwehrreaktionen

der städtischen Gesellschaften gegen alles Abweichende, für die Ausgrenzung
der Randgruppen: Kennzeichnung von Juden, Aussätzigen, Dirnen, Bettlern durch

Trachten und Abzeichen, Brandmarkung und stigmatisierende Verstümmelung
von Kriminellen, Abdrängung an den Rand bis zur Ghettoisierung in Leprosonen,
Bordellen, Judengassen, zunehmende Kriminalisierung abweichenden Verhaltens,

Differenzierung der Armen in unterschiedlich zu unterstützende oder zu

reprimierende Gruppen. Das Entstehen randständiger Gruppen sei aus diesem

Grunde eine Erscheinung erst des Spätmittelalters. Erst die dumpfe Angst der

Krisenzeit und erst der Wandel personalisierter Sozialbeziehungen zur anonymsozialen

echten Gesellschaft der Städte habe die Voraussetzungen und die

Notwendigkeit der Randgruppen geschaffen, denn - so die an Emile Durkheim
erinnernde These von Graus - eine geschlossene Gesellschaft konnte sich nicht
ohne Abgrenzung nach aussen und ohne die Schaffung von Randgruppen im
Inneren konstituieren.36

Daneben lebt die alte, schon seit dem 19. Jahrhundert zunächst konfessionspolemisch

umstrittene These eines grundlegenden Wandels der Fürsorge durch die

Reformation in veränderter Form weiter. Da neuere Untersuchungen bei der

Fürsorge zwischen reformierten und katholisch gebliebenen Städten und Ländern

keine grundlegenden Unterschiede feststellen konnten,37 wurde eine gleichartige
Entwicklung aufgrund konfessioneller Konkurrenz postuliert: die Konfessionali-

sierungsthese, die indessen gleichfalls den Begriff der Disziplinierung verwendet.38

Für das Gebiet der Schweiz ist der Wandel der Wahrnehmung der Armut und der

Fürsorge in dieser Übergangszeit noch kaum in dieser neuen Sicht problematisiert
worden, obwohl hier auf kleinem Raum konfessionelle und sprachregionale
Unterschiede zu untersuchen wären. Der Vergleich mit angrenzenden Gebieten kann hier
erstaunliche Unterschiede zutage fördern. So hat die Eidgenossenschaft schon seit

dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts und damit früher als die angrenzenden
südwestdeutschen Gebiete den Versuch unternommen, durch die Tagsatzungen in
ihrem gesamten Gebiet eine einheitliche Armenpolitik durchzusetzen.39

Von der Barmherzigkeit, die dem Armen gibt, ohne zu fragen, ob er das Almosen
auch verdiene, über die Kategorisierung der Armen nach den Ursachen ihrer

Bedürftigkeit, aufgrund von Selbstverschulden oder von Schicksalsschlägen, über

Galeere und Arbeitshaus bis hin zur Versicherung kurrikulärer und aleatorischer

Risiken und bis zur modernen Sozialversicherung ist es zu unterschiedlichen
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Erscheinungsformen und Lösungsversuchen der im Kern immer gleichen «sozialen

Frage» gekommen.40 Die Epochengrenzen, welche den Blick auf diese Kontinuität
verstellen, sollten an unserer Tagung überwunden werden. Aber es war keine

Entwicklung in kontinuierlicher linearer Gleichförmigkeit, sondern ein Wandel in
unterschiedlicher Beschleunigung und auch in Brüchen und Perspektivenwechseln.
Gerade dies sollte in den hier vorgelegten Beiträgen thematisiert werden.
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